
 

 

Motion betreffend Deliktanzeigen an die Schulbehörden 09.5253.01 
 

 

In den vergangenen Wochen, nach den erschreckenden Vorkommnissen dreier Schweizer Schüler auf 
Bildungsreise in München, wurde seitens Lehrerschaft der Wunsch einer offenen Kommunikation zwischen 
Schulbehörde und Strafverfolgungsbehörden laut.  

Die Motionäre unterstützen das Vorhaben und erachten es als notwendig, dass die Schulbehörden über 
Straftaten ihrer Schüler informiert werden müssen. Dadurch können die Lehrerschaften entsprechend dieses 
Kenntnisstandes mögliche Gefahrenpotenziale ihrer Schülerschaft besser ausloten und die notwendigen 
präventiven Massnahmen ergreifen. 

Die Motionäre bitten daher den Regierungsrat: 

1. die nötigen kantonalen gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, welche eine lnformationspflicht seitens der 
Strafbehörden an die Schulbehörden und die Lehrerschaft bezüglich Gewaltverbrechen und Delikte von 
Schülerinnen und Schüler zwingend vorsieht.  

Dabei gilt insbesondere zu berücksichtigen, dass  

2. dies für Taten mit Gewaltanwendungen gilt (z.B. Raub, Körperverletzung, sexuelle Übergriffe) und 
Drogendelikte 

3. der Datenschutz in angemessenem Rahmen gewährleistet bleibt.  

Alexander Gröflin, Bruno Jagher, Andreas Ungricht, Lorenz Nägelin, Toni Casagrande,  
Roland Lindner, Rudolf Vogel, Ursula Kissling, Samuel Wyss, Heinrich Ueberwasser, 
Eduard Rutschmann, Sebastian Frehner, Felix Meier, Oskar Herzig 

 

 


